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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Handelsregistergebührenverordnung

Vom 30. April 2025

Auf Grund des § 58 des Gerichts- und Notarkostengesetzes, der zuletzt durch Artikel 47 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des 
Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 
8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) verordnet das Bundesministerium der Justiz:

Artikel 1

Änderung der Handelsregistergebührenverordnung
Die Anlage (Gebührenverzeichnis) der Handelsregistergebührenverordnung vom 30. September 2004 (BGBl. I 

S. 2562), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 1100 wird in der Gebührenspalte die Angabe „70,00 €“ durch die Angabe „105,00 €“ ersetzt.
2. In Nummer 1101 wird in der Gebührenspalte die Angabe „100,00 €“ durch die Angabe „150,00 €“ ersetzt.
3. In Nummer 1102 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
4. In Nummer 1103 wird in der Gebührenspalte die Angabe „150,00 €“ durch die Angabe „225,00 €“ ersetzt.
5. In Nummer 1104 wird in der Gebührenspalte die Angabe „180,00 €“ durch die Angabe „270,00 €“ ersetzt.
6. In Nummer 1105 wird in der Gebührenspalte die Angabe „70,00 €“ durch die Angabe „105,00 €“ ersetzt.
7. In Nummer 1200 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
8. In Nummer 1300 wird in der Gebührenspalte die Angabe „60,00 €“ durch die Angabe „90,00 €“ ersetzt.
9. In Nummer 1301 wird in der Gebührenspalte die Angabe „80,00 €“ durch die Angabe „120,00 €“ ersetzt.
10. In Nummer 1302 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
11. In Nummer 1303 wird in der Gebührenspalte die Angabe „10,00 €“ durch die Angabe „15,00 €“ ersetzt.
12. In Nummer 1400 wird in der Gebührenspalte die Angabe „180,00 €“ durch die Angabe „270,00 €“ ersetzt.
13. In Nummer 1401 wird in der Gebührenspalte die Angabe „180,00 €“ durch die Angabe „270,00 €“ ersetzt.
14. In Nummer 1500 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
15. In Nummer 1501 wird in der Gebührenspalte die Angabe „60,00 €“ durch die Angabe „90,00 €“ ersetzt.
16. In Nummer 1502 wird in der Gebührenspalte die Angabe „70,00 €“ durch die Angabe „105,00 €“ ersetzt.
17. In Nummer 1503 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
18. In Nummer 1504 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
19. In Nummer 2100 wird in der Gebührenspalte die Angabe „150,00 €“ durch die Angabe „225,00 €“ ersetzt.
20. In Nummer 2101 wird in der Gebührenspalte die Angabe „240,00 €“ durch die Angabe „360,00 €“ ersetzt.



21. In Nummer 2102 wird in der Gebührenspalte die Angabe „300,00 €“ durch die Angabe „450,00 €“ ersetzt.
22. In Nummer 2103 wird in der Gebührenspalte die Angabe „360,00 €“ durch die Angabe „540,00 €“ ersetzt.
23. In Nummer 2104 wird in der Gebührenspalte die Angabe „260,00 €“ durch die Angabe „390,00 €“ ersetzt.
24. In Nummer 2105 wird in der Gebührenspalte die Angabe „660,00 €“ durch die Angabe „990,00 €“ ersetzt.
25. In Nummer 2106 wird in der Gebührenspalte die Angabe „460,00 €“ durch die Angabe „690,00 €“ ersetzt.
26. In Nummer 2200 wird in der Gebührenspalte die Angabe „120,00 €“ durch die Angabe „180,00 €“ ersetzt.
27. In Nummer 2300 wird in der Gebührenspalte die Angabe „140,00 €“ durch die Angabe „210,00 €“ ersetzt.
28. In Nummer 2400 wird in der Gebührenspalte die Angabe „270,00 €“ durch die Angabe „405,00 €“ ersetzt.
29. In Nummer 2401 wird in der Gebührenspalte die Angabe „210,00 €“ durch die Angabe „315,00 €“ ersetzt.
30. In Nummer 2402 wird in der Gebührenspalte die Angabe „240,00 €“ durch die Angabe „360,00 €“ ersetzt.
31. In Nummer 2403 wird in der Gebührenspalte die Angabe „240,00 €“ durch die Angabe „360,00 €“ ersetzt.
32. In Nummer 2404 wird in der Gebührenspalte die Angabe „210,00 €“ durch die Angabe „315,00 €“ ersetzt.
33. In Nummer 2405 wird in der Gebührenspalte die Angabe „210,00 €“ durch die Angabe „315,00 €“ ersetzt.
34. In Nummer 2500 wird in der Gebührenspalte die Angabe „70,00 €“ durch die Angabe „105,00 €“ ersetzt.
35. In Nummer 2501 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
36. In Nummer 2502 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
37. In Nummer 3100 wird in der Gebührenspalte die Angabe „210,00 €“ durch die Angabe „315,00 €“ ersetzt.
38. In Nummer 3101 wird in der Gebührenspalte die Angabe „360,00 €“ durch die Angabe „540,00 €“ ersetzt.
39. In Nummer 3200 wird in der Gebührenspalte die Angabe „60,00 €“ durch die Angabe „90,00 €“ ersetzt.
40. In Nummer 3300 wird in der Gebührenspalte die Angabe „210,00 €“ durch die Angabe „315,00 €“ ersetzt.
41. In Nummer 3400 wird in der Gebührenspalte die Angabe „300,00 €“ durch die Angabe „450,00 €“ ersetzt.
42. In Nummer 3401 wird in der Gebührenspalte die Angabe „300,00 €“ durch die Angabe „450,00 €“ ersetzt.
43. In Nummer 3500 wird in der Gebührenspalte die Angabe „110,00 €“ durch die Angabe „165,00 €“ ersetzt.
44. In Nummer 3501 wird in der Gebührenspalte die Angabe „60,00 €“ durch die Angabe „90,00 €“ ersetzt.
45. In Nummer 3502 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
46. In Nummer 4000 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
47. In Nummer 4001 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
48. In Nummer 4002 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
49. Vorbemerkung 5 wird wie folgt gefasst:

„Vorbemerkung 5:
Die Gebühren 5002 bis 5006 entstehen mit der Entgegennahme der genannten Unterlagen, ohne dass es auf 

deren Aufnahme in das Register ankommt. Mit den Gebühren wird auch der Aufwand für die Prüfung und 
Aufbewahrung der Unterlagen abgegolten. Werden bereits eingereichte Unterlagen in ergänzter oder 
geänderter Fassung erneut eingereicht, entstehen für die Entgegennahme keine gesonderten Gebühren.“

50. In Nummer 5002 wird in der Gebührenspalte die Angabe „30,00 €“ durch die Angabe „45,00 €“ ersetzt.
51. In Nummer 5003 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
52. In Nummer 5004 wird in der Gebührenspalte die Angabe „40,00 €“ durch die Angabe „60,00 €“ ersetzt.
53. In Nummer 5005 wird in der Gebührenspalte die Angabe „50,00 €“ durch die Angabe „75,00 €“ ersetzt.
54. In Nummer 5006 wird in der Gebührenspalte die Angabe „50,00 €“ durch die Angabe „75,00 €“ ersetzt.
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Artikel 2

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2025 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 30. April 2025

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e r  J u s t i z

V o l k e r  W i s s i n g

                      

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz                 
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